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 Vorlage Nr. 25/0531 

Federf. Stadtamt: Büro der Bürgermeisterin 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Sportausschuss Bürgermeisterin Weist Entscheidung 11.12.2025 8 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" 

 
Begründung: 

 

Der Deutsche Bundestag hat mit Beschluss des Bundeshaushalts 2025 in einer ersten Tran-

che Programmmittel in Höhe von 333 Mio. € für ein neues Bundesprogramm „Sanierung 

kommunaler Sportstätten“ (SKS) bereitgestellt. Es sind Jahresraten über sechs Jahre vorge-

sehen. Mit den Mitteln soll eine Förderung überjähriger investiver Projekte der Kommunen 

für Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung ermöglicht 

werden. Die Projekte sind von besonderer Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusam-

menhalt und die soziale Integration in der Kommune sowie hinsichtlich ihrer Nachhaltig-

keit und Barrierefreiheit. 

 

Die Förderbedingungen wurden in der Sitzung des Rates am 20.11.2025 (Vorlagen-Nr. 

25/0444) erläutert.  

 

Aktuell ist bekannt geworden, dass die Bundesmittel für die Förderung von Sportstätten in 

Deutschland von bislang 333 Millionen Euro auf 666 Millionen Euro verdoppelt und dar-

über hinaus um eine Förderung von 250 Millionen Euro für die Sanierung von Schwimm-

bädern ergänzt werden sollen. Dies bedeutet im Bundesprogramm SKS (Sportmilliarde) 

stehen jetzt insgesamt 916 Mio. EUR inklusive der 250 Mio. EUR für Schwimmbäder zur 

Verfügung. 

 

Wie in der Vorlage für die Ratssitzung am 20.11.2025 dargestellt wurden von der Sport-

verwaltung zunächst die Projekte angemeldet, die bereits eine weitreichende Planungstiefe 

haben. Dies sind: 
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1. Sanierung Sportanlage Burgstraße 

2. Kleinspielfeld Schulstandort Weusters Weg 

3. Outdoorsportanlage Butendorf (Skatepark) 

4. Umkleidekabinen/Vereinsheim Dorstener Straße 

 

Kurzfristig eingereicht werden kann auch ein Förderantrag für dringend notwendige Sanie-

rungsmaßnahmen im Freibad. Hierzu ist die Sportabteilung im Austausch mit dem SV 13.  

 

Über den aktuellen Stand und weitere mögliche Maßnahmen, für die Förderanträge ge-

stellten werden sollen, wird in der Sitzung mündlich berichtet. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Sportausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 

 
 

 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


